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A n fra g (} b (~ a :t?-~_~ IN 0 r tun g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten NI ach u n z e 

und G,mos sen, betreffend die Anerkennung von Ersatzdokumenten, welche 

cHo.:; katholische und evangelische Flücht lingssealsorge an H,dmatvortriob0no 

ausgestellt haben, hat Bundesminister für Inneres A f r i t s c 11. folg,emdes 

b okal1.ntgegeben: 

Bei den von den Flüchtlingsseelsorgestollen der katholischen und der 

wn.ng<üis?hen Kirche in Österreich an Heimatvertriebene ausgestellten EI'satz-

, dokummiten handelt es sich nicht um Personenstandsurkunden im Sinne des 

Personenstandsgesetzes, sondern um kirchliche Bescheinigungen, die oft nur 

auf Grund von Angaben von Zeugen zustandekommen und d~nen nach ho. Ansicht 

kamll. die BeweiskI'aft des § 294 ZPO. zukommen dürfte. Im Hinblick darauf 

ist cl.as Bundosministerium fÜ,r Inneres nicht in der Lage 9 die nachgoorclnoton 

Dienststellen anzuweisen, die von don Flüchtlingssoelsorgestellen der'kat.ho­

lisohen und evangelischen Kirche in Österreich ausgestellten,ErsatzdokumGnte 

als I' echtsgültig anzuorkonnen. 

Es ist richtig, dass die Beschaffung von Personenstandsurkunden 

und sonstigen Urkund,en aus dom Auslande vorhältnismässig lange Zeit dauert. 

:Oic,s trifft aber nicht nur auf die in Österreich wohnhaften He imatv8rtr~ebGnen9 

sondorn auch auf alle in Österreich vJohnhaften Personen zu, die im Auslande 

gol)oTün vwrden sind odor dort geheiratet haben und sich übor dieso PeI'soncn­

standsfälle Urkunden b~'schaffen müssen. })L:.; gleichen Erwägungen traffen auch 

hinsichtlich der mit der Beschaffung der Urkundon verbundenen Kosten zu. 

Angesichts der Tatsache, dass sich gegenüber den ersten Nachkriegs­

jahron die Verhältnisse norl!llvisiert haben und die Beschaffung von Personon­

stanc1surkunden seither durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, Sinsb esondere 

mit dor es$. und der FödorativenVolksrepublik Jugoslawien geregel t ·worden 

ist, kann eind gesonderte gesqtzliche Regelung zugunsten der Hoimatvortri.':' ... ____ , ____ ' 
FC)n0ri -nIC;h t-~lnBe-t r~c:h t--g~-~~ g~ ~·-~;~~d~;~--'-~~-·, --- ,--.-." _ .. -,-~ .,-_._.-" .. , --,-'-"-_.' -,. 

Nach den persoll\.llistandsrechtlichen Vorschrifton kann in oinor aUs­

gostellten Personenstandsurkunde eine Änderung nur nach vorangegangener 

BCI'ichtigung der Eintragung in der bezüglichen Matrike durchge~ührt werden .. 

.. 
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.Dic)s trifft vor allem auf Familiennamen zu. Es kann daher der vom früh2ron 

Hoimntstaat des Heimatvertriebenen durch Sprachangleichung geänderte frühere 

deutscho Familienname nicht in diese Schreibweise rückübersetzt werden. 

Ang,;sichts diesor Tatsachen hat das Bundesministerium für Inneres dahur in 

dem b.:3roits ausgearbcdtaten Entwurf für ein Gesetz über die Änderung und 

Feststollul:1g von Familionnamen sowie die ÄndGrung von Vornamen eine :Be­

stimmung aufgenommen, derzufolge österreichische Staatsbürger, dio im 

frlihoren Heimatstaat ihren deutschen Familiennamen durch. Sprachangleichung 

verloren oder die durch Geburt oder Eheschliessung einen durch Sprachan:'" 

glaichung geänderton Familiennamen (~rlangt haben, ihren früheren deutschen 

FaLllilionnamen auf Grund e inos vereinfacht on Vorwal tungs'trerfahrens 'iiicdoJ.· 

erlangon können. 

Bei den ,in ausländischen Personen~tandsurkunden angeführten Orts­

bszeichnungen handelt os sich um authentische Bezeichnungen von Orton 

in der Sprache des staat es, in dem die Urkunde ausgestell t worden is t. 

Im'Hinblick darauf ist daher Gine Übersetzung dieser Ortsbozeichnungen in 

die deutsche Sprache nicht angängig .. Daran ändert auch nichts der Umstand, 

dass für solche Ortsbozoichnungen früher einmal eine deutsche Bezeiclmung 

b ost ande n hat. 

-.- .. -.-.-, 
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